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Beschlussvorlage

Beschlussentwurf:
Der Werkausschuss beauftragt die Werkleitung einen Rahmenvertrag zur Beschaffung von Abfall-
gefäßen öffentlich nach UVgO auszuschreiben und den Auftrag nach Zustimmung durch das
Rechnungsprüfungsamt zu vergeben. Die Laufzeit des Vertrages soll 12 Monate betragen.

Begründung:
Der EB 70 muss regelmäßig defekte Abfallgefäße ersetzen bzw. Neuaufstellungen vornehmen. Um
eine Folge von mehreren Einzelausschreibungen zu vermeiden, soll ein Rahmenvertrag öffentlich
nach UVgO ausgeschrieben werden, der die Preise und sonstigen Konditionen für Einzel-
bestellungen regelt. Eine Abnahmeverpflichtung seitens des Auftraggebers wird ausgeschlossen. Es
werden nur die tatsächlich abgerufenen Mengen anhand der Konditionen des Rahmenvertrages
vergütet. Die Laufzeit soll auf 12 Monate beschränkt werden. Eine Losteilung in Standard-2-
Radgefäße, 4-Radgefäße sowie 2-Radgefäße mit Biofilterdeckeln ist vorgesehen. Die Abfallgefäße
sollen u. a. dem Gütezeichen DE-UZ 30a (Blauer Engel) entsprechen.

Die Kosten werden für die Laufzeit des Rahmenvertrages insgesamt auf rd. 130.300 € brutto
geschätzt.

Anlage/n:

Finanzielle Auswirkungen:
Mittel stehen im Wirtschaftsplan des EB 70 in ausreichender Höhe zur Verfügung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:
keine
Historie:
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Dezernat 2

Verfasser: 70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" Az.:

Betreff:

Rahmenvertrag zur Beschaffung von Abfallgefäßen

Gremienweg:
13.09.2023 Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz"

einstimmig mehrheitl. ohne BE
abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert
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